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Menschenrechte in der Kırche?
Zu einem} Buch onannes Neumann

7u den zentralen Themen der „politischen‘“‘ Verkündıi- wOortet, in der Biıbel stehe recht wen1g ber die Menschen-
sSung des gegenwärtigen Pontitikats gehören die Men- rechte, dafür aber mehr ber die Autorität der
schenrechte. Paul VI. hat sich selbst bei verschiedenen Bischöte. Wenn c$5 nıcht wahr ist, 1St gul erfunden. Je
herausgehobenen Gelegenheıten prononcıert dazu geau- denfalls erklärt selbst das Justitia-et-Pax-Dokument vOoNn
Bert. Dabei 1St in erster Linıe seıne ede VOT den 1975 dıe Kirche habe die Rechte der menschlichen Person
Vereinten Natıonen iın New ork erinnern (vgl nıcht ımmer miıt hinreichender Energıe gefördert, un! CS

November 1965, 648 {ff.). 19/4 schloß die römische Bı- se1l die Bedingung für diıe Glaubwürdigkeıt ıhres Engage-
schofssynode mıiıt eıner ‚„Botschaft über Menschenrechte heute, sıch einer Selbstprütfung er-

un! Versöhnung‘“‘, einem Appell des Papstes, den GTr zıehen, ‚ob und inwıeweıt die Grundrechte ın der eıgenen
S4a4]mInInNenN MIt den in Rom versammelten Bischöfen die Organısatıon Respekt und Anwendung tinden‘‘.
Welt richtete (vgl Dezember 1974, 624 Eın Jahr
UVOoO hatte dıe päpstliche Kommıissıon Justitıia eit DPax In diesen Kontext 1St die ECUEC Veröffentlichung des 4a
Samımmen mıt dem Weltkirchenrat ın einer gemeınsamen bınger Kirchenrechtlers Prof Johannes eumann eINZU-
Erklärung ZU 25 Jahrestag der Annahme der Allgemei- ordnen. Er geht in seınem Buch mıt dem Tiıtel ‚„‚Menschen-
nen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten rechte — auch In der Kirche?‘“‘ (Benzıger Verlag,
Natıonen die Christen un: die Kirchen aufgefordert, s1€e Einsiedeln Türich öln 197/6; 700 1280 DM) der
sollten sıch ıhrer persönlichen w1€e gemeinsamen Verant- rage nach, ob die 3 dUuS anz bestimmten politischen Be-
wortung tur die Förderung und Verteidigung der Men- drängnıssen geborenen Grundforderungen der Men-
schenrechte stärker bewußfst werden‘‘ (vgl H  9 Februar schenrechte überhaupt sinnvoll den binnenkirchlichen
1974, 65 Im Julı etzten Jahres veröffentlichte Justitıa Bereich adaptıert un: VO den Kırchen als geist1g-gelSst-
er DPax eın umfangreiches Dokument ber ‚„die Kırche un: lıche Gemeinschatten rezıplert werden können‘‘ 16)
die Menschenrechte‘‘ (vgl Oktober 1975 48811.),
un bel seiınem etzten Jahresrückblick VOT dem Kardı-
nalskollegi1ıum bezeichnete Paul VI die Verwirklichung eıne Kırche ohne ec
der Menschenrechte, insbesondere der Religionsfreiheit
(auch für Nichtkatholiken und Nıchtchristen), als das Schon die Fragestellung schreckt vielleicht gerade manche
vorrangıge Ziel aller Kontakte des Heıiligen Stuhls mM 1ıt ab, die die ‚„ecclesıa SCMPCI reformanda*‘‘ 1mM Auge haben
Staaten und Regierungen (vgl Februar 19762 106) un:! deshalb eigentliıch otten seın mufßten tür das Anliegen

Neumanns. Denn immer noch 1St da un! dort das Leitbild
Diesem gewils eindrucksvollen Betund stehen immer WwI1e- der Reform eiıne ‚„„Liebeskirche“‘, der jede Art VO Ver-
der erhobene Vorwürte gegenüber, die Kirche habe nıcht rechtlichung zuwiderläuftft. Demgegenüber geht eumann

davon aus, dafß die Kırche als Gemeinschaftt VO  e Menschenur ın der Vergangenheit (anders als heute) die Realıisıie-
rung der Menschenrechte 1mM politisch-gesellschaftlichen ın der Geschichte Sal nıcht denkbar‘‘ 1st ohne Recht
Raum durch Theorie un Praxıs behindert, sondern S1€e ‚„Ner Kırche sınd rechtliche Strukturen un! rechtli-
verwehre 1mM Raum der Kırche auch heute noch ıhren Mıt- ches Denken wesentlıch, weıl das Recht ZU Menschen
gliedern die Rechte, die S$1€ „„nach draufßen‘‘ propagıert. In gehört“‘ &% In Anlehnung Thomas VO Aquın be-
erster Linıe bezogen sıch solche Vorwürte auf die proble- stımmt eumann auch für die Kırche die Funktion des

Rechtes dahingehend, „„einmal;, die Rechte des einzelnenmatische Durchführung VO Lehrverfahren Theo-
logen. Im Zuge eines dieser Fälle des Moraltheologen sıchern, un! ZU anderen, die Rechte der vielen einzel-
Stephan Pfürtner machte eın Dictum des Prätekten nen miıteinander ın Einklang bringen und dadurch dem

Gemeinwohl dienstbar machen“‘(198).der Glaubenskongregation die Runde, das ZW al nıcht -
thentisch überlietert ISt, das aber die Einstellung den egen die Utopıie der reinen Liebeskirche betont Neu-
Menschenrechten gut charakterıisiert, die INnan der Kırche INannl, daß sıch Unrecht oft dem Mantel der Liebe
unterstellt, SOWeılt 6S innerkirchliche Belange geht ausbreitet und dafß C585 1n der Geschichte der Kırche Be1i-
Kardınal Seper habe VO Pfürtner des als UuNsScC- spiele datür o1bt, w1e gerade das Wort VO Vorrang der
recht empfundenen Vertahrens die Menschenrechte Liebe dazu herhalten mußte, ‚Macht un:! Herrschsucht
un! ıhre Begründung in der Schriftt eriınnert NU- übertünchen‘‘ (D ])as ‚„Gesetz der Liebe‘‘ bedart
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ıcher, vorstaatlicher der überstaatlicher Natur seın mMO-seiner Realisierung rechtlicher Strukturen, WwW1e auch 1mM 1N-
dividuellen Bereich Zeichen der Liebe 1ıSt, dafß INan dem SCH, mussen es sıch gefallen lassen, diesem rund-
anderen seın „Recht“‘ aßt Die innere Verbindung VO  } rechtskatalog werden‘‘ 26) Das heißt aber
Gerechtigkeıit und Liebe, die „rechtes Recht“ ausmacht, nıcht, dafß alle Grundrechte unterschiedslos 1n dıe Kırchen
hat die Verwirklichung der Freiheit des Menschen ZU übernommen werden müßten oder auch NUuUr könnten.
Zie] Q In der Kırche als Gemeinschatt der ,‚,VON hrı- Für das Recht auft wirtschaftlichen, soz1ıalen und kulturel-
STUS N Freiheit Befreiten‘‘ (vgl Gal D, annn 6S des- len Fortschritt ELW. 1st nıcht unmittelbar die Kırche
halb nıcht darum gehen, da{fß die Liebe die Stelle des ständıg, wI1e überhaupt der praktische Vollzug der Men-
Rechtes trıtt, sondern dafß die Gerechtigkeit in Liebe voll- schenrechte 1n der Welt eumann seiınen
endet wırd Was die Verheißung des Gottesreiches 1St evangelischen Tübinger Kollegen Moltmann die Kom-
Das macht es erforderlıch, dafß „„rechtes Kırchenrecht DOT- PEeELENZ der Kıiırchen als Instıtutionen überschreiıtet. „ Ver-
hildliches Recht‘‘ seın muß (Karl Barth). Dazu gehört, dafß wirklichung der Menschenrechte heißt gerade tür die Kır-
6S jeweıls der Zeıitsituation gerecht wird, insotern auch das che Zzuerst einmal, s1e 1n ıhrem eıgenen Lebens- un!
Recht gepragt 1st ‚VOIN den gesellschaftlichen, polıtı- Rechtsbereich durchzusetzen un sıchern‘“‘ 70) Das
schen und philosophisch-erkenntnistheoretischen Fakto- bedeutet nıcht, daß obertflächlich betrachtet — recht
Ien eıiıner jeden Epoche‘‘ Weil das ist, weıl das ‚„weltlich“‘ erscheinende Rechte, w1e€e das des treien OSt-
Recht auch ın der Kırche keine naturwüchsige oder verkehrs, iın der Kırche nıcht höchst akut werden können,
eintach gottgegebene Größe iSt, zıbt CS Fortschritt un: z.B be] Ordensleuten oder Zöglıngen 25)
Rückschritt in der Entwicklung VO  —3 Rechtsordnungen. Umgekehrt erg1bt sıch 1aber die rage, ob nıcht spez1-
Neumann weıst diesbezüglıch auft eiınen bedenkenswert tisch tür die Kırche geltende „evangelısche‘‘ Grundrechte
widersprüchlichen Sachverhalt hın z1bt C585 eınerseıts An- WwWI1e s$1e eumann geben MU: Solche Rechte
zeichen dafür, ‚„dafß beı der Ausbildung der abendländi- tormulieren versuchte auch der umstrittene Entwurt tür
schen Rechtsordnungen der Einfluß der Kırche mäfßigend eın Grundgesetz der Kırche AausSs dem Jahr 1971 (vgl
und humanıisierend, den Menschen schützend un seine Maı 1971, 239{f.). An ıhm kritisiıert eumann nıcht NUuTL,
Freiheit sıchernd gewiırkt hat‘“‘, hat andererseıits die daß alle Rechte der Gläubigen den Vorbehalt näherer
Strenge Kompromißlosigkeit in Fragen des Glaubens bıs Regelung durch die kirchliche Autorität gestellt M, CI
heute eine sachgerechte juristische Würdigung der Freiheit beanstandet VOI allem das theologisch unretlektierte Be-
ın der Kırche verhindert 89) In diesem Sınn 1st die Hypo- streben, „„Gebote un Weısungen des Herrn in Gesetze
hek der Inquisıtion och nıcht aufgearbeitet. der Kırche umzugießen“‘ 34) un! dies dann noch dazu

tormal durch die Formulierung VO  - Grundrechten tun,
AÄAus diesem Zusammenhang alßt sıch auch erklären, W C5S5- W as ü der Peinlichkeit tührte, dafßß der Missionsaut-
halb das päpstliche Lehramt lange den Menschen- trag als das Recht kodifiziert werden sollte, ‚„‚daraut hın-
rechten (als Rechten der Freiheit Ansprüche der zuwiırken, daß der göttlıche Heılsratschlufß mehr un:!
Autorität) ablehnend gegenüberstand un:! das, obwohl mehr alle Menschen... erreiche‘‘ 38)
die christlich-jüdische Überzeugung VO  - der Gotteben-
bildlichkeit des Menschen neben antıken Idealen un:! dem eumann schlägt sechs fuür die Kırche typische Grund-
Naturrechtsdenken der Autfklärung eine der Quellen, rechte (70-84) VOI, denen jeweıls bestimmte Pflichten kor-
wenn nıcht die entscheidende Basıs für den Gedanken der respondieren: Recht auf Solidarıtät UuN Mıtverantwor-
Menschenrechte W Aal. Nachdem die prinzıpiellen Beden- LUNg (das 1mM Wesen der Kırche als einer als VO

ken der Kırche der Vergangenheit angehören und die PIO- Geıist belebten Gemeinschaft begründet 1st un rechtliche
tanjuristische Interpretation die Grundrechte nıcht mehr Konsequenzen dieser tundamentalen geistlichen Gleich-
1Ur staatsmachtfeindlich, autoritätskritisch und 1m Sınne heit aller Kirchenglieder 1M Sınne verantwortlicher Mıt-
eiıner kıirchlicherseits ımmer beargwöhnten iındividualisti- wirkung un:! gestaltender Miıtbestimmung verlangt);
schen „Wıillkür“ versteht, sondern als „allseıtige rel- Recht auf Einheit (weıl die Einmütigkeıit des Zeugnisses
heitsgarantien, die die Rechtsbeziehungen der Bürger Voraussetzung für seine Glaubwürdigkeıit ISt, haben alle
tereinander ebenso sıchern WwW1e beschränken‘‘ (20), ann Gläubigen eın Recht darauf, dafß Kirchenleitungen, Theo-
InNnan der innerkirchlichen Realisierung der Grundrechte logen und jeder einzelne alles ZU!r Förderung der FEinheit
nıcht länger vorbeigehen. Möglıiıche un! Notwendige Lun, OIau» sıch beispielsweise

die Rechtspilicht des Papsttums ergäbe, mıt ıhm selbst
sammenhängende Hemmunıisse abzubauen, ohne die eıgeneKirchliche Grundrechte? Sendung dabei verleugnen); Recht auf Gottesdienst
(das dıe Pflicht der kirchlichen Leıtung einschließt, allen

Wenn auch die Menschenrechtserklärung der Vereinten glaubenden Gemeinden die Eucharistieteier ermöglı-
Nationen als entscheidende Kodifizierung der rund- chen und eshalb gegebenenfalls posıtıve kirchliche Ge-
rechte nıcht international geltendes Recht 1Sst; sondern revıdıeren, die dem entgegenstehen, Ww1€ die Bın-
AMUT humaner Wertmadßstab, und iıhre Verletzung nıcht dung der Ordination das männliche Geschlecht un!
einklagbar 1St, 1st sS1€e doch als ethisches Postulat unteıl- den zölıiıbatären Lebenswandel); Recht auf relig1öse Un-
bar und ‚„alle menschlichen Verhältnisse, ob s1e 1U at- terweısung (daraus erg1bt sıch dıe Verant:yortung der ElI-
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un! theologischen Erwagungen. Zunächst und VOTL allemtern tür das Glaubenszeugnis den Kindern gegenüber un

die Verpflichtung der Kırche, S1€e darın subsıdıär er- oilt seine Kritik dabe!ı einem nach WI1eE VOT in der Kırche
stützen); Recht auf geistliche Ausbildung un Freiheit zumiındest be] der höchsten Autorität nıcht überwun-
der theologischen Forschung (das die Voraussetzung dafür denen Glaubensverständnis, für das richtige Satze zentral
1St, da{fß der Welt „eIn verstehbares Wort des Trostes, der siınd. Die „regula tide1‘‘ un: die Satze, in denen S$1Ee konkre-
Hoffnung und des Heıles‘‘ gesagtl werden kann); Recht tisıert ISt; gelten diesem Verständnıis nıcht mehr W1e€e der
auf freıe Standeswahl (das garantıeren würde, dafß jemand trühen Kıirche als ‚‚Merkformen‘‘ un: ‚„Grenzpfähle‘“‘,
die Entscheidung bezüglıch seı1nes kirchlichen Standes die die Substanz des Glaubens schützen, aber nıcht das
hne nachfolgende Diskriminierung revidieren kann, Ganze der Wahrheit sınd („denn das Wesentliche unseres

dafß ‚„Laisıerte“ nıcht mehr La:en zweıten Grades de- christlichen Glaubens 1sSt die An- un! Zusage des in Jesus
oradıert werden könnten). gekommenen Heıls‘‘ 132); vielmehr werden diese Satze
Modifiziert mußten ach eumann außerdem die allge- als 1ixıerte, unveränderliche ‚„„Glaubensgesetze‘‘ verstan-

meınen Menschenrechte der Gewissenstreiheit un: der den, W 9a5 der Fehleinstellung geführt at, ‚„dafß das
gleichen Würde jedes Menschen ın die kırchliche Rechts- Glaubensbekenntnis Irrgläubige angewandt werden
ordnung übernommen werden. Der VO der Kirchenkon- ann w1e€e eın Stratgesetzbuch Strattäter‘‘ 125) ‚„„Die
st1tution des Zweıten Vatıkanums ausdrücklich übernom- Totalıtät der Botschaft Jesu wird ZUT aktenmäßig
INeNE Gleichheitsgrundsatz verlange VO kirchlichen ertaßbaren un! verwaltbaren Angelegenheıit“‘

Dieses STArTtTEe Verständnis des christlichen Glaubens un!Gesetzgeber, ‚JUMNter Wahrung und Beachtung funktiona-
ler Verschiedenheiten des Dienstes dafür SOTSCIL, dafß der Wahrheıit generell verhindert naturgemäfß eıne anl
auch iın der Kırche ‚Gleıiches gleich‘ behandelt wird“‘ 61) INESsSENEC Würdigung der selbständigen Aufgabe der Theo-
eumann stellt nachdrücklich die Frage, ob ausgehend logıe, die lediglich als ‚„Interpret“ und ‚„Vorarbeıiter“‘ des
VO  - der tradıtionellen Vorstellung VON der Kırche als 'e1iner kırchlichen Lehramts begrittfen wird ach der Rede

Pauls VI VOT dem römischen Theologenkongrefß VO  - 1966sOc1letas inaequaliıs mıt eınem wesentlichen, nıcht NUur

funktionalen Unterschied zwischen Klerus und olk die haben 65 deshalb die Theologen als iıhre höchste Ehre
Rechte un: Ptlichten VO  - Klerus und olk tatsächlich betrachten, gehorsame un! exakte Interpreten des Lehr-
verschieden seın mussen, W1€ INa  a CS bıs heute noch für seın‘‘ (vgl H November 1966, 51318.). ach
wesentlich halt eumann wırd lehramtlicherseits die Theologie bıs heute
Es versteht sıch VO  - selbst, da{fß das Recht auf (7ewissens- ‚„‚mehr als Methode der Vermittlung un! Adaptatıon der
freiheit 1im Sınn VO Bekenntnisfreiheit ULr un sroßen Glaubenswahrheıit denn als eine der Wahrheit verpflich-
Einschränkungen innerkirchlich anwendbar ist; weıl Ja die tetie Glaubens- Wissenschaft verstanden, deren Aufgabe CS

Zugehörigkeıit ZUT Kıirche aut einer treien Gewı1issensent- ISst, durch KUC Erkenntnis der alten Texte den Glauben
scheidung einer ganz bestimmten Sache beruht. So aktualisieren“‘ 99) Mıt anderen Worten: tehlt eine
mu ZW AT rechtlich die Möglichkeit geben, sıch theologiegerechte, dem spezifischen Aulftrag der Theolo-
die Kırche entscheiden un! sıch VOoNn ıhr abzuwenden o1€ gemäaße und den für S$1€e unerläßlichen Freiheitsspiel-
(der alte Grundsatz ‚einmal katholisch, ımmer katho- Taum würdigende Einstellung des kirchlichen Lehramtes.
lısch“‘ mMiıt dem daraus folgenden Zwang Zl ‚„„Bleiben“‘

Dies tindet eumann deutlich dokumentiert ın derwırd also hinfällig), „„eıne pauschale Berutung auf die indıi-
viduelle Meinungsfreiheıit ın Grundfragen des Glaubens Verfahrensordnung der Glaubenskongregatıon, die ET e1l-
1m Innenraum der Kıirche“‘ 1st aber ausgeschlossen 44) ner eingehenden Kritik unterzieht (vgl die Interviews m1t
Um wichtiger wiırd eın innerkirchliches Recht der Meı- Erzbischof Jeröme Hamer bzw Prof Neumann, H  9 Maı
55- un Informationsfreiheit, das iınnerhalb des gC- 1974, Junı 1974, 287 Er sieht darın ‚„„das Modell
meınsamen Glaubens eine ‚„ Toleranzbreıite‘“‘ VO  ; Jau- einer bürokratischen Verwaltung der VWahrheıt, das dem
bensverständnıiıssen un! — erst recht — VO  z politischen petriniıschen Lehramt, das auf Jesu Verheißung gründet,
Optionen offenläßt und ermöglicht. Welche Probleme da- nicht angEMECSSCH 1St  CC Er kritisiıert iın erster Linıe

das SOgENANNTE ‚„„außerordentliche‘‘ Vertahren (das ZUmiıt gegeben sınd un: WwW1e diesbezüglıch ZUuU!T eıt in der
kırchlichen Rechtsordnung aussıeht, zeıgt eumann AaUS- normalen werden droht, da das ‚ordentliche‘“‘ Verfah-
führlich ın der Auseinandersetzung mıiıt den geltenden e NUur in Zweitelsfällen anzuwenden 1st). Dieses INa-

rische, geheime un undurchschaubare Kurzvertahren selBestimmungen ber Lehrverfahren, nämlich der Vertah-
rensordnung der Glaubenskongregation un dem Lehr- rechtsfehlerhaft, weıl CS nıcht eiınmal die VO Gesetz ber
beanstandungsverfahren be1 der Deutschen Bischotskon- die römische Kurıe, der Apostolischen Konstıitution ‚„„Re-
terenz. 21m1n1 Ecclesiae‘‘, vorgeschriebene Möglıchkeıit des

„rechtlichen Gehörs‘‘ für den Betrottenen un! seinen Bı-
schof vorsieht un! damıt ‚„„höheres‘“‘ Recht verstößt

Die reinel der Theologie als es (139£) Am ordentlichen Vertahren beanstandet Neu-
mannn insbesondere die uNnangeM«ESSCHNC Geheimhaltung,

Wıe auch in seiınem Buch geht eumann hıer eben- die ertagung der Intormatıion des Betroffenen und des
talls nıcht eintach „rechtspositivistisch“‘ VOI, sondern be- zuständigen Bischots hıs ZU Abschlufß der Voruntersu-
ginnt seıne umfangreiche Analyse mıt rechtstheoretischen chung (wenn das Urteil also de facto bereıits gefaällt 1St);,



O  r;  W  Kürzinfofmationen  271  die Verweigerung des Rechts auf Akteneinsicht, das Feh-  zu seiner Verteidigung Einsicht in alle Unterlagen gewährt  len einer klaren Regelung der Zuständigkeit des Ortsbi-  werden (in denen er möglicherweise mißverständlich dar-  schofs bzw. der territorialen Bischofskonferenz und die  gestellt ist); 3. das wissenschaftlich-theologische Kollo-  mangelnde Revisionsmöglichkeit.  quium - in Offenheit und Bereitschaft, aufeinander zu hö-  Wesentlich besser schneidet das Lehrbeanstandungsver-  ren - muß wesentlicher Bestandteil des Verfahrens sein;  fahren bei der Deutschen Bischofskonferenz ab, dem be-  4. bei „Gefahr im Verzug‘“ kann die öffentliche Erörterung  stätigt wird, ein an den Prinzipien von Recht und Billigkeit  eines eng umrissenen Themas für eine bestimmte Zeit un-  orientierter Versuch zu sein (154). Immerhin wird dort  tersagt werden, ohne daß gleich eine definitive Entschei-  verlangt, der Bischof möge im Gespräch mit dem Betrof-  dung getroffen wird; 5. bei begründeter, eindeutiger und  fenen die Frage vor Eröffnung eines Verfahrens so zu klä-  gänzlicher Unvereinbarkeit der Aussagen eines Autors  ren versuchen, daß ein Verfahren sich erübrigt, und das  mit der Lehre der Kirche kann die weitere Verbreitung un-  Verfahren selbst ist eher im Sinn der „Rechtsstaatlichkeit‘“  tersagt oder in extremen Fällen dem Autor der Verzicht  geregelt als das römische: es gibt klare Fristen, die Schrift-  auf sein Lehramt nahegelegt bzw. der Status eines kirchli-  lichkeit ist geboten, Begründungszwang gewährleistet,  chen Mitarbeiters abgesprochen werden; 6. durchfüh-  durch Einbeziehung dreier personell verschiedener Or-  rende Instanz soll in der Regel die territoriale Bischofs-  gane ist für die Durchsichtigkeit des Verfahrens gesorgt,  konferenz sein, bei Rekursmöglichkeit an den HI. Stuhl;  das Recht freier Wahl des Anwalts ist gegeben. Problema-  7. die Verfahren sollten verwaltungsgerichtlicher Über-  tisch bleibt die auch hier vorgesehene Geheimhaltung und  prüfung zugänglich sein (187-192).  — grundsätzlich — die Einschränkung der rechtlichen Qua-  lität, weil weder das Verhältnis zu den römischen Rege-  Bekanntlich hat es die Würzburger Synode nicht geschafft,  lungen geklärt ist noch die Verpflichtung des Ortsbi-  die Möglichkeit des verwaltungsgerichtlichen Weges auch  E  schofs auf das vorgesehene Verfahren gesichert wurde.  ın Glaubens- und Lehrfragen zu eröffnen (vgl. HK, Januar  1976, 31). Auch in diesem Punkt sind also die Anregungen  von Neumann der Zukunft aufgegeben, wobei zu hoffen  Thesen zu einer Verfahrensregelung  bliebe, daß sie nicht in alle Zukunft aufgeschoben werden.  Es wäre deshalb zu wünschen, daß nicht nur möglichst  Neumann schlägt seinerseits in sieben Thesen Verfahrens-  viele Laien und Theologen Neumanns Entwurf intensiv  regeln vor, die der Aufgabe des Lehramts entsprechen  zur Kenntnis nehmen, sondern auch die zuständigen  wollen, sich „argumentativ und theologisch, nicht nur  Amtspersonen auf allen Ebenen der Kirche. Denn soviel  verwaltungsmäßig und politisch, mit theologischen Lehr-  ist klar: „Bei der Frage nach der Verwirklichung der Men-  meinungen auseinanderzusetzen“‘ (183): 1. Die beanstan-  schenrechte geht es... nicht um innerkirchliche Nabel-  dende Behörde und das entscheidende Gremium müssen  schau und introvertierte Pseudoprobleme theologisieren-  strikt getrennt sein, und dem „„Beklagten‘“ muß rechtliches  der Intellektueller, sondern um die Glaubwürdigkeit der  Gehör gesichert werden; 2. da jede fragwürdige These nur  Kirche nach innen wie nach außen‘‘ (87).  in ihrem Kontext gewürdigt werden kann, muß dem Autor  Hans Georg Koch  Kurzinformationen  Das während der Weltkirchenkonferenz in Nairobi neu ge-  ste Anstrengungen‘“ zur Sicherung neuer finanzieller Unterstüt-  wählte Exekutivkomitee des Okumenischen Rates trat Ende  zung zu unternehmen, um das Ökumenische Institut als „inte-  März in Genf zu seiner ersten Sitzung zusammen. Es wurde  gralen Bestandteil des ÖRK“ zu erhalten. Keine sehr große Rolle  eine umfangreiche Tagesordnung behandelt, die aber keine spek-  spielten politische Fragen bei der Sitzung. Endgültig beschlossen  takulären Entscheidungen erwarten ließ (vgl. EPS, 29.3.76). Eine  wurde nur eine Resolution zu den Ereignissen im Libanon, in der  wichtige Rolle spielte einmal mehr die Finanzlage des ÖRK. Der  das Exekutivkomitee „tiefes Mitgefühl und Sympathie““ mit dem  Haushalt 1975 konnte ohne Defizit abgeschlossen werden. Für  unter den Kämpfen leidenden Volk bekundete und alle Seiten  1976 sind spürbare Einsparungen vorgesehen. Die Ausgaben für  zum Verzicht auf Gewalt und zur Bereitschaft zu Verhandlungs-  lösungen aufrief. Zur Frage der Menschenrechte, die in Nairobi  Reisen und Tagungen werden reduziert, die Zuwendungen für  das Ökumenische Institut in Bossey, das ORK-Büro in New  zu Kontroversen mit den russisch-orthodoxen Vertretern geführt  York und die Kommunikationsabteilung in Genf werden gekürzt  hatte (vgl. HK, Februar 1976, 97f.), erklärte Generalsekretär  Potter, er habe an die Mitgliedskirchen in den Signatarstaaten des  und zwei Stellen im Genfer Stab gestrichen. Das Defizit des Insti-  tuts in Bossey konnte für 1976 durch besondere Beiträge der  Abkommens von Helsinki einen Brief gesandt, der folgende Fra-  französischen, schweizerischen und deutschen Kirchen gedeckt  gen enthalte: wie man sich dort mit der Erklärung von Helsinki  werden. Generalsekretär Phılip Potter wurde beauftragt, „äußer-  befasse; welche Praktiken in den jeweiligen Ländqn dem „„GeistKurzinformationen 2MN

die Verweigerung des Rechts auf Akteneinsicht, das Feh- seıner Verteidigung Einsicht in alle Unterlagen gewährt
len eıner klaren Regelung der Zuständigkeit des Ortsbi- werden (ın denen CI möglicherweise mißverständlich dar-
schofs bzw der territorialen Bischotskonferenz un! die gestellt ISt); das wissenschaftlich-theologische Kollo-
mangelnde Revisiıonsmöglichkeit. quı1um ın Ottenheit un! Bereitschatt, auteinander höÖö-
Wesentlich besser schneidet das Lehrbeanstandungsver- iIen mu{ wesentlicher Bestandteil des Vertahrens se1nN;
fahren beı der Deutschen Bischofskonferenz ab, dem be- beı ‚„‚Gefahr 1mM Verzug“ annn die öffentliche Erörterung
stätıgt wiırd, eın den Prinzıpien vVvon Recht un! Bılligkeit eınes CHNS umrıssenen Themas tür eıne bestimmte eıt
Orjıentlerter Versuch seın 154) Immerhiın wırd dort LEersagt werden, ohne dafß gleich eıne definıtive Entschei-
verlangt, der Bischof moge 1mM Gespräch mıt dem Betrof- dung getroiten wiırd; be] begründeter, eindeuntiger UunN
tenen die rage VOI Eröffnung eınes Vertahrens klä- gänzlıcher Unvereinbarkeit der Aussagen eines Autors
ren versuchen, da{fß eın Vertahren sıch erübrigt, un: das mıt der Lehre der Kırche kann die weıtere Verbreitung
Vertahren selbst 1St eher 1mM Sınn der ‚„„Rechtsstaatlichkeit‘“‘ LErsagtl oder in Fällen dem Autor der Verzicht
geregelt als das römische: g1bt klare Fristen, die Schriftt- auft seın Lehramt nahegelegt bzw der Status eınes kırchli-
iıchkeıit 1sSt geboten, Begründungszwang gewährleistet, chen Mitarbeiters abgesprochen werden: durchfüh-
durch Einbeziehung dreier personell verschiedener Or- rende nNnstan7z soll in der Regel die territoriale Bischots-
SaNC 1st für die Durchsichtigkeit des Vertahrens gEeSOrgtT, konterenz se1in, bei Rekursmöglichkeit den Stuhl;
das Recht treier Wahl des Anwalts 1st gegeben. Problema- die Vertahren sollten verwaltungsgerichtlicher ber-
tisch bleibt die auch 1er vorgesehene Geheimhaltung un: prüfung zugänglich seın (187-192).

grundsätzlıch die Einschränkung der rechtlichen Qua
lıtät, weıl weder das Verhältnis den römiıschen Rege- Bekanntlich hat 605 die Würzburger Synode nıcht geschafft,
lungen geklärt 1St och die Verpilichtung des Ortsbi- die Möglıichkeıit des verwaltungsgerichtlichen eges auch

ischofs auf das vorgesehene Vertahren gesichert wurde. ın Glaubens- un: Lehriragen eröttfnen (vgl Januar
1976, 31) uch in diesem Punkt sınd also die Anregungen
VO eumann der Zukuntft aufgegeben, wobel hoffen

Thesen ZUu eiıner Verfahrensregelung bliebe, da{fß S1e nıcht ın alle Zukuntt aufgeschoben werden.
Es ware deshalb wünschen, dafß nıcht MNUur möglıchst

eumann schlägt seinerseıts in sıeben Thesen Verfahrens- viele Laıen un Theologen Neumanns Entwurt intens1v
regeln VOT, die der Aufgabe des Lehramts entsprechen ZuUur Kenntnıiıs nehmen, sondern auch die zuständigen
wollen, sıch ‚argumentatıv un! theologisch, nıcht ONOn Amtspersonen auf allen FEbenen der Kırche. Denn sovie]
verwaltungsmäßig un:! polıtisch, mıt theologischen Lehr- 1st klar „Beı1 der rage ach der Verwirklichung der Men-
meinungen auseinanderzusetzen‘‘ Die beanstan- schenrechte geht CR nıcht innerkirchliche abel-
dende Behörde und das entscheidende Gremium mussen schau un! iıntrovertierte Pseudoprobleme theologisieren-
strikt se1n, und dem „Beklagten“‘ mufß rechtliches der Intellektueller, sondern dıe Glaubwürdigkeit der
Gehör gesichert werden: da jede fragwürdige These NUur Kırche nach innen W1e€e nach außen“‘ 87)
iın iıhrem Kontext gewürdıgt werden kann, muß dem Autor Hans eorg och
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Das während der Weltkirchenkonterenz in Nairobi NEeEUu c SteE Anstrengungen‘“ ZUr Sıcherung tinanzıeller Unterstuüt-
wählte Exekutivkomitee des Okumenischen Rates trat Ende ZUNg unternehmen, das Okumenische Instıtut als „„inte-
März in Gent ZzUu seiner ersten Sıtzung mmen. Es wurde gralen Bestandte:il des CC erhalten. Keıine sehr große Rolle
eine umfangreiche Tagesordnung behandelt, die aber keine spek- spielten politische Fragen be1 der Sıtzung Endgültig beschlossen
takulären Entscheidungen erwartien ließ (vgl. EPS, 7/6) Eıne wurde L1UT eıne Resolution den Ereignissen ım Libanon, in der
wichtige Rolle spielte einmal mehr die Finanzlage des OÖORK Der das FExekutivkomuitee ‚„tıefes Mitgetühl und Sympathıie““ MIt dem
Haushalt 1975 konnte ohne Detizit abgeschlossen werden. Für den Kämpfen leiıdenden Volk bekundete und alle Seıten
1976 sınd spürbare Eınsparungen vorgesehen. Die Ausgaben für ZU) Verzicht auf Gewalt und ZUr!r Bereitschaft Verhandlungs-

lösungen aufriet. Zur Frage der Menschenrechte, die 1in NairobiReıisen und Tagungen werden reduziert, die Zuwendungen tür
das Okumenische Instıtut in Bossey, das ÖORK-Büro in New Kontroversen mıiıt den russısch-orthodoxen Vertretern geführt
York und die Kommunikationsabteilung In Genf werden gekürzt hatte (vgl Februar 1976, 971.); erklärte Generalsekretär

Potter, habe die Mitgliedskirchen ın den Sıgnatarstaaten desund WEel Stellen 1m Genter Stab gestrichen. Das Detizıit des Instı-
Luts ın Bossey konnte tür 1976 durch besondere Beiträge der Abkommens VO  > Helsinki eiınen Briet gesandt, der tolgende Fra-
Iranzösischen, schweizerischen und deutschen Kirchen gedeckt SCh enthalte: Ww1ıe INan sıch dort mıt der Erklärung VO  3 Helsink:i
werden. Generalsekretär Philip Potter wurde beauftragt, ‚außer- befasse; welche Praktiken 1n den jeweiligen Ländf:rn dem ‚„Geıist


